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F~ntwl1rf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Gehaltsgesetz 1956 (43. Gehalts­
gesetz-Novelle) und das Vertragsbe­
dienstetengesetz 1948 geändert werden 

Der Österreichische Arbeiterkammertag teilt mit, daß gegen 

die geplante Dienstzu1agenregelung für jene Lehrer an Berufs­

schulen, die durch die Einführung des leistungsdifferen­

zierten Unterrichts gegenüber dem bisherigen Regelschul­

wesen Mehrb0lastungen zu tragen haben, kein Einwand besteht. 

Der Präsident: Der 
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